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Nr. 240.
Verordnung des Staatsministeriums zur Durchführung des Anleihe¬

ablösungsgesetzes.

Oldenburg, den 26. November 1926.

Auf Grund der Zweiten Verordnung zur Durchführung
des Gesetzes über die Ablösung öffentlicher Anleihen vom
2. Juli 1926 (ReichsgesetzblattI S . 343) und im Anschluß
an die Verordnung vom 7. Juli 1926 wird für den Frei¬
staat Oldenburg verordnet:

Die Ausschlußfrist für die Anmeldung zum Umtausch
von Markanleihen alten Besitzes der oldenburgischen Ge¬
meinden und Gemeindeverbändeund der ihnen gleichgestellten
anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften wird für die
Markanleihen, die sich spätestens seit dem1. August 1926
in Frankreich, Monaco, Tunis, Algier und Französisch-
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Marokko befinden , oder deren Gläubiger irr diesen Gebieten

ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt haben , bis zum

31 . Dezember 1926 verlängert.

Oldenburg , den 26 . November 1926.

Staatsministermm.

(Siegel ) v . Finckh . vr . Driver.

Ott.
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